
Beschreibung  
Um Kinder und Jugendliche bestmöglich vor 

Gewalt zu schützen, braucht es Fachkräfte, die 

ein grundlegendes Wissen dazu haben und 

wissen, welche Handlungsschritte nach § 8a 

SGB VIII bei Hinweisen auf 

Kindeswohlgefährdung vorzunehmen sind.  

Anhand von Fallbeispielen lernen Sie, Risiken 

für eine Kindeswohlgefährdung zu erkennen, 

Gefahren einzuschätzen und darauf 

angemessen zu reagieren. Zudem erfahren Sie 

Aufgaben und Arbeitsweisen des Allgemeinen 

Sozialdiensts (ASD). 

  

Inhalte 
• Gesetzliche Grundlagen 

• Informationen über Gewaltformen 

• Risikoeinschätzung 

• Handlungsschritte nach § 8a SGB VIII 

• Unterstützungsmöglichkeiten für Eltern 

• Fallarbeit 

  

Ziele 
• Erkennen von Anzeichen einer Gefährdung 

• Handlungsstrategien entwickeln 

• Kooperation im Kinderschutz 

• Anknüpfungspunkte für die Berufspraxis 

bewusst und aktiv gestalten 

 

Zielgruppe 

Pädagogische Fachkräfte aller Träger 

 

Termin und Ort 
 

Dienstag, 24. März 2026, 9 - 16.30 Uhr 
 

Südstadtforum, Siebenkeesstr. 4, 90459 

Nürnberg 
 

Vorläufige Plätze 

16 
 

Format 

Fortbildung, Präsenz, 1 Tag 
 

Referent/-in 

Sandra Nausner, Stadt Nürnberg, Jugendamt, 

J/D-Stab, Kooperation Polizei - Jugendhilfe - 

Schule, Umsetzung des Kinderschutzes nach § 

8a SGB VIII 
 

Kosten 

25,00 Euro 

Kostenregelung siehe Wegweiser 
 

Organisation 

Fachstelle PEF:SB, Telefon 09 11 / 2 31-8 99 70 
 

Anmeldeschluss 

Dienstag, 10. Februar 2026 
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